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Nehmer bewerkstelligt, und bei einem jeden dersel
ben , gleich wie bei den Einnehmern und bei dem

Gencralzahlmeisier des öffentlichen Schatzes, ein
Kontrolleur angestellt werden. Für die Erhe
bung der Steuern von jeder Art, sollen Kreis-
Einnehmer ernannt, werden, deren Funktionen
dieselben sind, wie die der Kreiseinnehmer in den

anderen Departements des Königreichs. DieGe-
neraleinnehmer sollen den itcn September dieses
Jahrs, und die Kreiseinnehmer den itcn Ar-
nuar i8ii ihre Aemter antreten.

* Die jährliche Besoldung dieser Gcnerakeinneh-
mer ist auf 6000 Franken, die der Kontrolleurs

auf 3502, und der Kreiseinnehmer auf 2202 Fr.

bestimmt.
Zn Folge dieser Anordnung sind durch ein De

kret vour 7ten August ernannt:

Herr Flebbe, ehemaligerObereiunehmcrder
Domaincnkammer zu Hannover, zum General

einnehmer im Aller-Departement;
Herr R athgen, ehemaliger Einnehmer und

Reuthmeister der Landstande von Bremen und

.Verden, zum Generaleinnehmer im. Nord-De

partement ;
Herr S e el h 0 r st, ehemaliger Einnehmexund

Renthmeister der küneburgischen Landstande, zum
Generaleinnehmer im Departement der Niedcr-

elbe;
Herr Ei se n d e He r, ehemaliger Kassirer der

Regierungskommission zu Hannover, zum Kon
trolleur der Kassen des Aller-Departements;

Herr von Rosenstern, Domaineneinnsh-
mer in Heiligenstaot, znm Kontrolleur der Kassen

des Rord-Departements;
Herr Reichel, Domainen-Einnehmer zu Esch-

wege, zum Kontrolleur dev Kassen des Departe
ments der Niederelbe.

Kriegs-Ministerium.
Verhaktungsbefehle für die Schildwache

und den Portier.

Art. Nicmmiden ist der Zutritt in das Mi

nisterium gestattet, als denen, welche eine schrift

liche Erlaubniß vorzeigen können, die vom Gene-.
ral-Sekretair und auf Befehl des Ministers aus

gestellt ist.
Ant. 2. Diese schriftliche Erlaubniß muß der

Schildwache vorgezeigt und an den Portier abge
geben werden.

Art. Von diesen Vorschriften sind ausge
nommen:

1) Alle Personen,, die unmittelbar von Sr.

Majestät und auf deren Befehl kommen;
2) Alle Personen, die zum Ministerium ge

hören, und in den Büreaur angestellt sind;

3) Die Revue-Inspektoren, Kriegskommiss
sairö, die Platz - Adjudanten und die Rekruti-

rungs-Ofstziers.
- Diese brauchen sich nur am Eingänge dem Por

tier zn erkennen zu geben;

4) Die Offiziers oder, andere Beamten, welche
aus dem Auslande oder dem Innern des König

reichs konnnen, rrnd mit einer Sendung an den

Minister beauftragt sind.
Sie müssen sich im General-Sekretariat mel

den lassen.

Art. 4. Des Montags und Donnerstags
Nachmittags von 3 bis 5 Uhr, wo der Mini

ster Audienz giebt, ist der Zutritt unbedingt ge
stattet, und stehen die Büreau's dem Publi
kum offen.

Art. 5. Den Herren Generälen,- Obristen
und Regiments-Chefs ist der Zutritt alle Tage
von Mittag bis zwei Uhr Nachmittags gestattet.

Art. 6 * Dem Portier und der Schildwache

ist aufs strengste anbefohlen, auf die Ausübung
obiger Vorschriften genau zu wachen.

Kassel, den itcn August 1810.

Beschluß des königl. Dekretes über
die Errichtung einer Rechnung6,
kämmer zu Kassel.

Art. 29. Ist dieses Protokoll dergestalt auf
gesetzt, so sollen alle auf die, in den obigen Arti
keln Lv bis 27 erwähnte, Verifikation Bezug ha-


